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§ 6 NG 1990 Voraussetzung für
Bewilligungen

 NG 1990 - Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Bewilligungen im Sinne des § 5 sind zu erteilen, wenn durch das Vorhaben oder die Maßnahme einschließlich

des Verwendungszweckes nicht

1. a)das Landschaftsbild nachteilig beeinflusst wird,

2. b)das Gefüge des Haushaltes der Natur im betroffenen Lebensraum nachteilig beeinträchtigt wird oder dies

zu erwarten ist,

3. c)der Charakter des betroffenen Landschaftsraumes nachteilig beeinträchtigt wird oder

4. d)in erheblichem Umfang in ein Gebiet eingegriffen wird, für das durch Verordnung der Landesregierung

gemäß § 6a besondere Entwicklungsziele festgelegt sind.

2. (2)Eine nachteilige Beeinträchtigung des Gefüges des Haushaltes der Natur liegt vor, wenn durch eine Maßnahme

oder ein Vorhaben

1. a)ein wesentlicher Bestand seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder Pflanzenarten vernichtet wird

oder

2. b)der Lebensraum seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder Pflanzenarten wesentlich beeinträchtigt

oder vernichtet wird oder

3. c)sonst eine wesentliche Störung für das Beziehungs- und Wirkungsgefüge der heimischen Tier- und

Pflanzenwelt untereinander und zu ihrer Umwelt in der Biosphäre oder in Teilen davon zu erwarten ist. Eine

solche wesentliche Störung ist bei Vorhaben gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 lit. c und d dann zu erwarten, wenn die

Verfüllung solcher Anlagen einschließlich der Endgestaltung der Abbaustätten mit anderen Materialien als

Aushubmaterial (§ 3 Z 5 Deponieverordnung 2008 - DVO 2008, BGBl. II Nr. 39/2008, in der Fassung der

Verordnung BGBl. II Nr. 243/2024), Baurestmassen (§ 3 Z 6 DVO 2008 ausgenommen Asbestabfälle gemäß

§ 10 DVO 2008) oder Bodenaushubmaterial (§ 3 Z 9 DVO 2008) erfolgt.

3. (3)Eine nachteilige Beeinträchtigung des Charakters des betroffenen Landschaftsraumes ist jedenfalls gegeben,

wenn durch eine Maßnahme oder ein Vorhaben

1. a)eine Bebauung außerhalb der geschlossenen Ortschaft vorgenommen werden soll, für die keine

Notwendigkeit nach den Voraussetzungen des § 45 Abs. 4 und 5 Burgenländisches

Raumplanungsgesetz 2019, LGBl. Nr. 49/2019, nachgewiesen werden kann (Zersiedelung) oder

Einfriedungen und Abgrenzungen aller Art gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 lit. b errichtet werden sollen, für die keine

sachlich oder funktionell begründete Notwendigkeit im Zusammenhang mit der widmungsgemäßen

Nutzung der Fläche gegeben ist,

2. b)eine Verarmung eines durch eine Vielfalt an Elementen gekennzeichneten Landschaftsraumes eintreten

wird,

3. c)der Eindruck der Naturbelassenheit eines Landschaftsraumes wesentlich gestört wird,

4. d)natürliche Oberflächenformen wie Flussterrassen, Flussablagerungen, naturnahe Fluss- oder Bachläufe,
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Hügel, Hohlwege und dgl. oder landschaftstypische oder historisch gewachsene bauliche Strukturen und

Anlagen wesentlich gestört werden,

5. e)freie Gewässer durch Einbauten, Anschüttungen und ähnliche Maßnahmen wesentlich beeinträchtigt

werden oder die Ufervegetation von Gewässern wesentlich aufgesplittert wird oder

6. f)dem außergewöhnlichen und universellen Wert eines in die Welterbeliste nach dem UNESCO-

Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt aufgenommenen Gebietes

widersprochen wird.

4. (3a)Ein Eingriff in erheblichem Umfang in ein Gebiet, für das durch Verordnung der Landesregierung gemäß § 6a

besondere Entwicklungsziele festgelegt sind, ist jedenfalls gegeben, wenn eine Maßnahme oder ein Vorhaben

den in der Verordnung definierten Entwicklungszielen entgegensteht.

5. (4)Die Bewilligung von Einbauten in Gewässer und an diese angrenzende Uferbereiche ist zu untersagen, wenn

nicht durch eine entsprechende Flächenwidmung der Gemeinde gewährleistet ist, dass die Maßnahme mit den

örtlichen Zielen der Raumplanung vereinbar ist.

Ausgenommen sind wasserbau- und verkehrstechnisch notwendige Einbauten sowie Einbauten zur Gewinnung von

Energie aus Wasserkraft.

1. (5)Eine Bewilligung im Sinne des § 5 kann entgegen den Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 erteilt werden, wenn das

öffentliche Interesse an den beantragten Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohles höher zu

bewerten ist als das öffentliche Interesse an der Bewahrung der Natur und Landschaft vor störenden Eingriffen.

Als öffentliche Interessen gelten insbesondere solche der Landesverteidigung, des Umweltschutzes, der

Volkswirtschaft und des Fremdenverkehrs, der Bodenreform und der Landwirtschaft, des Schulwesens, der

überörtlichen Raumplanung, des Verkehrswesens, der öffentlichen Sicherheit, der Versorgung der Bevölkerung

mit Nahrungsmitteln oder Energie, des Ausbaus von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie, der

Gesundheit, der Wissenschaft und Forschung, des Denkmalschutzes, der wasserwirtschaftlichen Gesamtplanung

und des Bergbaues.

2. (6)In jenen Fällen, in denen eine Bewilligung unter Heranziehung des Abs. 5 erteilt wird, ist bei Vorliegen der

Voraussetzungen durch Auflagen zu bewirken, dass die nachteiligen Wirkungen eines Vorhabens möglichst gering

gehalten werden.
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